
 

 
 

 
 
 
 
2009/4 
 
 
 
 
 

Ra tsch lag  
 
für die 
 
Gemeindeversammlung 
 
 
 
 
 

Montag, 7. Dezember 2009, 19.30 Uhr,  
 
im Kuspo Bruckfeld, Loogstrasse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
 
Traktanden 
 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Septem ber 2009 

2. Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2 010 

3. Finanzplan 2009 bis 2014 der Einwohnerkasse 

4. Finanzplan 2009 bis 2014 der Spezialfinanzierung en 

5. Alters- und Pflegeheim Hofmatt / Erweiterung 

6. Änderung des Polizeireglements 

7. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhänge im vorliegenden Ratschlag: 

-  Anhang 1:  Finanzplan 2009 bis 2014 der Einwohnerkasse (zu Traktandum 3) 
-  Anhang 2:  Investitionsprogramm 2009 bis 2014 (zu Traktandum 3) 
-  Anhang 3:  Finanzplanung - Prognosen 2009 bis 2014 (zu Traktandum 3) 
-  Anhang 4:   Finanzplan Wasserversorgung 2009 bis 2014 (zu Traktandum 4) 
-  Anhang 5:  Finanzplan Abwasserbeseitigung 2009 bis 2014 (zu Traktandum 4) 
-  Anhang 6:   Finanzplan Abfallbeseitigung 2009 bis 2014 (zu Traktandum 4) 
-  Anhang 7:   Polizeireglement Münchenstein vom 27. März 2007 (zu Traktandum 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ausführliche Ratschlag kann kostenlos abonniert oder im Einzelfall bei der Gemeindeverwaltung 
bestellt oder bezogen werden. Der Ratschlag liegt zudem in den Poststellen, am Schalter der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank Gartenstadt und in der Apotheke Zollweiden auf und kann auf der Homepage 
der Gemeinde Münchenstein (www.muenchenstein.ch) heruntergeladen werden. 
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Traktandum 2  
 
Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2010  

Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2010 sieht in der Laufenden Rechnung einen 
Aufwand von 50'919'200 Franken und einen Ertrag von 51'037'500 Franken vor. Daraus ergibt sich ein 
Ertragsüberschuss von 118'300 Franken. Gegenüber dem Voranschlag 2009 beläuft sich die Verbesse-
rung auf ebenfalls 118'300 Franken.  

Der budgetierte Aufwand 2010 liegt um 768'700 Franken oder 1,5 % über dem Voranschlag 2009. 

Der Personalaufwand von 22,9 Millionen Franken für Behörden, Kommissionen und Mitarbeitende liegt 
um 418'800 Franken oder 1,9 % über dem Aufwand des Vorjahres. Darin sind die reglementarischen 
Erfahrungsstufen berücksichtigt. Hingegen ist aufgrund der negativen Teuerungsrate keine Teuerungs-
zulage eingerechnet. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals steigen um 315'100 auf 
9'714'800 Franken. Davon sind 171'000 Franken für die Einführung eines Mittagstischs mit Nachschul-
betreuung für Kindergarten- und Primarschulkinder auf das Schuljahr 2009/2010 bestimmt. Nach Abzug 
der Eltern- und Kantonsbeiträge belaufen sich die Nettokosten auf 53'000 Franken. Ebenfalls eine Zu-
nahme um 114'000 auf 8'917'300 Franken erfahren die Löhne der Lehrkräfte. 

Der Sachaufwand liegt mit 7,5 Millionen Franken um 407'100 Franken oder 5,8 % über dem Voran-
schlag 2009. Der Aufwand für den baulichen Unterhalt durch Dritte von 1'506'100 Franken entspricht dem 
Voranschlagskredit 2009.  

Die Kontoart Dienstleistungen und Honorare wird mit 2,8 Millionen Franken budgetiert und liegt um 
140'000 Franken oder 5,2 % über Vorjahreshöhe. Auf dieser Position werden auch sämtliche übrige 
Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden (ohne baulichen und übrigen Unterhalt), verbucht: 
Arbeiten durch Dritte, Datenverarbeitung durch Dritte, Honorare an Planer, Ärzte, Anwälte, Notare, für 
Untersuchungen, Gutachten, Vorträge, Porti, Telefongebühren, Frachten, Postcheck- und Bankgebühren, 
TV- und Radiogebühren, Konzessionsgebühren, Versicherungsprämien, Betreibungskosten usw. Somit 
besteht ein wesentlicher Teil aus Fixkosten. 

Die ordentlichen Abschreibungen (Pflichtabschreibungen) von 10 % des Restbuchwertes auf dem Ver-
waltungsvermögen (8 % bei den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) 
liegen mit 2'414'700 um 109'000 Franken über den Vorjahreszahlen. 

Die Entschädigungen an Gemeinwesen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 254'700 Franken oder 
11,2 % ab. Die Abnahme ist hauptsächlich auf die rückläufigen Abwassergebühren zurückzuführen. Die 
Kosten für die Abwasserreinigung basieren auf den neuen Bemessungsgrundlagen gemäss der vom 
Regierungsrat per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzten Gewässerschutzverordnung. Aufgrund der ersten 
Erfahrungszahlen reduzieren sich die an den Kanton abzuliefernden Abwassergebühren um Fr. 200'000 
auf 1'500'000 Franken. 

Die Zunahme bei den „Eigenen Beiträgen“ beläuft sich auf 278'900 Franken oder 2 % auf 13,93 Millionen 
Franken. Die Situation am Arbeitsmarkt verschlechtert sich zunehmend. Bereits im Jahr 2009 stiegen die 
Fallzahlen in der Sozialhilfe deutlich an. Deshalb wird mit einem Anstieg der Unterstützungen gemäss 
Sozialhilfegesetz um 785'000 auf 2'515'000 Franken (Nettokosten) gegenüber dem Budget 2009 gerech-
net.  

Einige Positionen werden durch das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) beeinflusst. Das FAG ersetzt 
ab 1. Januar 2010 den vertikalen, kantonalen Finanzausgleich an die Einwohnergemeinden durch ein 
System des horizontalen Ausgleichs unter den Einwohnergemeinden. Zudem werden die kantonalen 
Lehrkraftsubventionen durch kantonale Sonderlastabgeltungen abgelöst, und die Gemeindebeiträge an 
die Jugendhilfe und an den öffentlichen Verkehr werden aufgehoben. 

Beim neuen horizontalen Finanzausgleich finanzieren die finanzkräftigen Gemeinden den ungebundenen 
Finanzausgleich an die finanzschwachen Gemeinden. Zusätzlich erhalten diese Gemeinden Zusatzbei-
träge, weil sonst ihre Finanzversorgung durch den Systemwechsel über Gebühr reduziert würde. 

Weiterhin wird einer Gemeinde ein individueller Einzelbeitrag aus dem Ausgleichsfonds ausgerichtet, 
wenn sie einzelne oder alle Aufgaben nur bei einer unzumutbaren Belastung, d.h. mit einem unangemes-
sen hohen Steuerfuss erfüllen könnte. Alimentiert werden die Zusatz- und die Einzelbeiträge aus dem 
Ausgleichsfonds, der neu von den Gemeinden gemäss ihrer Einwohnerzahl geäufnet wird. 

Durch Sonderlastenabgeltungen erhalten Gemeinden, die in einzelnen Bereichen übermässige Belastun-
gen aufweisen, kantonale Entschädigungen. Die Sonderlasten werden in den Bereichen Bildung, Sozial-
hilfe, Nicht-Siedlungsfläche und kumulierte Sonderlasten abgegolten.  
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Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes sehen die Finanzströme zwischen dem Kanton und der 
Gemeinde Münchenstein wie folgt aus: 

   Bisheriges FAG Neues FAG 
   Budget 2009 Budget 2010 
   Fr. Fr. 

Belastungen 

Konto 260.361.00 1'343'000 0 
Stationäre Jugendhilfe 

Konto 540.361.00 65'000 0 
Jugendstrafrechtliche Massnahmen 

Konto 651.361.00 1'840'700 0 
Beiträge an den Öffentlichen Regionalverkehr 

Konto 530.361.00 2'752'000 1'467'700 
Beitrag an die Ergänzungsleistungen AHV/IV 
Gemeindeanteil von 56,6 % auf 32 % reduziert 

Konto 921.362.00 
Horizontaler Finanzausgleich 0 3'500'000 
Beiträge in den Ausgleichsfonds Fr. 18.-- pro Einwohner/in 0    210'400 

Gutschriften 

Konto 921.461.00 
Sonderlast Sozialhilfe 0   489'000 
Sonderlast kumuliert 0   156'000 

Total  6'000'700 4'533'100 

Somit beläuft sich die Entlastung aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes gegenüber dem Bud-
get 2009 auf 1'467'600 Franken. 

Der Ertrag liegt um 887'000 Franken oder 1,8 % über dem Voranschlag 2009. 

Die Steuern natürlicher Personen sind mit 23,9 Millionen Franken eingestellt. Da die Auswirkungen der 
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise zum heutigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen sind, wurden vor-
sichtshalber die Steuereinnahmen gegenüber dem Budget 2009 um 400'000 Franken reduziert. Der 
Steuerfuss bleibt unverändert bei 61 %. 

Die Steuererträge juristischer Personen können auf der bisherigen Höhe von 7'459'000 Franken belassen 
werden. Aufgrund der aktuellen Steuerzahlen und dem guten Branchenmix kann dies verantwortet wer-
den. 

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2009 
(in tausend Franken) 

Budget 2009 0 

Mehraufwand/Minderertrag 

Personalaufwand 419 
Sachaufwand 407 
Nettounterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 785 
Steuern natürlicher Personen 400 

Mehrertrag 

Neues Finanzausgleichsgesetz - 1'468 
Verschiedene Abweichungen/Summe - 661 
(Eltern- und Kantonsbeiträge, Schulgelder, Rückerstattungen, Bussen usw.) 

Budget 2010, Ertragsüberschuss  118 

Investitionsrechnung 

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 4,2 Millionen Franken. Bezogen auf die einzelnen Sparten 
betragen die Investitionen für Tiefbauten 1,4 Millionen Franken, für Investitionsbeiträge 2,7 Millionen 
Franken und für Mobilien, Maschinen sowie Fahrzeuge 50'000 Franken. Die Einnahmen von 
810'000 Franken setzen sich aus Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren (Fr. 800'000) und Kan-
tonsbeiträgen an die Wasserversorgung (Fr. 10'000.--) zusammen. Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft 
sich auf 68,2 % und zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel 
finanziert werden können. Jeder Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. 
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Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sieht einen Ertragsüberschuss vor. Die Wasserversorgung und 
die Abwasserbeseitigung weisen Aufwandüberschüsse aus. Diese werden durch Einlage bzw. Entnahme 
aus den entsprechenden Vorfinanzierungen ausgeglichen.  
 
 

Antrag  

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen: 

1. Der vorliegende Voranschlag der Laufenden Rechnung der Einwohnerkasse für das Jahr 2010 mit 
einem Ertragsüberschuss von 118'300 Franken sowie der Voranschlag der Investitionsrechnung mit 
Nettoinvestitionen von 3'402'000 Franken werden genehmigt. 

2.1 Für das Jahr 2010 werden die öffentlichen Abgaben wie folgt festgesetzt: 

2.2 Gemeindesteuersätze  (§ 2 Steuerreglement) 

 Natürliche Personen: 
 - Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG): 61 % des Staatssteuerbetrages (wie bisher) 

 Juristische Personen 
 - Ertragssteuer (§ 58 II StG): 5 % des steuerbaren Ertrages (wie bisher) 
 - Kapitalsteuer (§ 62 II StG): 3,5 ‰ des steuerbaren Kapitals (wie bisher) 

2.3 Feuerwehrpflichtersatz  (§ 6 III Feuerwehrreglement) 
 9 % des Gemeindesteuerbetrages, max. Fr. 1'000.-- (wie bisher) 

2.4 Abwassergebühr  (§ 28 Kanalisationsreglement) 
 - Fr. 1.30 pro m³ Wasserverbrauch (wie bisher) 
 - nach Basel kanalisiertes Dreispitz-Areal: Fr. 1.10 pro m³ Wasserverbrauch (wie bisher) 

 alle Beträge zuzüglich MwSt 
 

 
 
 
Traktandum 3  

(s. auch Anhänge 1 bis 3) 
 
Finanzplan 2009 bis 2014 der Einwohnerkasse 

Ziel und Zweck 

Der Finanzplan ist Planungs- und Führungsinstrument der Exekutive und Informationsmittel für die 
Legislative. Er enthält keine verbindlichen Beschlüsse und wird einmal jährlich überarbeitet. 
 
Aussagen 

Der Finanzplan soll eine mögliche Entwicklung aufzeigen, vor allem um 

-  die sich abzeichnenden Aufgaben (Ausgaben und Aufwendungen) zu erkennen, 
-  den Ausgaben/Aufwendungen die mutmassliche Entwicklung der Einnahmen und Erträge gegen-

überzustellen, 
-  die mutmassliche Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen. 
 
Das Finanzplanmodell 

Es gibt verschiedenartige Finanzplanmodelle, die in ihrer Handhabung mehr oder weniger umfangreich 
sind. Es geht darum, die zukünftigen Aufwendungen und Erträge zu prognostizieren, um damit den 
finanzpolitischen Rahmen für die Investitionstätigkeit zu schaffen. Es ist ein Aufbau denkbar, der die 
Kostenentwicklung von einzelnen Dienststellen oder Abteilungen der Laufenden Rechnung oder der 
Sachgruppen der Artengliederung berücksichtigt. 

Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Überbauungsmöglichkeiten und -entwicklungen, Wirtschafts-
wachstum, Konjunktur sowie die Teuerung bilden weitere Rahmenbedingungen für die Finanzplanung, 
die nur indirekt beeinflusst werden können. 

Alle möglichen Indizien haben aber immer das gleiche Ziel: Ermittlung der Belastbarkeitsquote (BQ), mit 
der die Verschuldungsgrenze und somit der Investitionsrahmen festgelegt werden kann. 
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Der vorliegende Finanzplan basiert auf dem sogenannten „BQ-Modell“ (Belastbarkeitsquote), welches auf 
die vier folgenden Finanzplangrössen baut: 

-  Steuerertrag 
-  Nettoaufwand 
-  Nettozinsen 
-  Eigenfinanzierungsquote 

Bei diesem Modell werden die vorgängigen Rahmenbedingungen ebenfalls berücksichtigt, auch wenn die 
Faktoren nicht einzeln festgelegt sind. Es entsteht dabei eine relative Genauigkeit, die aber als Mittel zur 
Festlegung des finanzpolitischen Kurses im kurz- und mittelfristigen Bereich vollends genügt. 

Um den Finanzplan möglichst aktuell zu gestalten, wurden die Zahlen des Voranschlags 2010 berück-
sichtigt. Beide Geschäfte werden zum gleichen Zeitpunkt der Gemeindeversammlung unterbreitet. 
 
Planungsgrundlagen 

Der Finanzplan beinhaltet die Rechnung der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Wasser-
versorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung). 

Der Finanzplan 2009 bis 2014 basiert auf dem Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2014 sowie 
den Voranschlägen 2009 und 2010. Für die Planjahre 2011 bis 2014 wurden folgende Annahmen getrof-
fen: 

Zunahme Nettoaufwand 0,8 % pro Jahr 
Steuerertrag natürlicher Personen für das Jahr 2011 (entspricht dem Budget 2010) 24,9 Mio. Franken 
Steuerertrag natürlicher Personen für die Jahre 2012 - 2014 (Basis: Steuersatz 61 %) 25,3 Mio. Franken 
Steuerertrag juristischer Personen für das Jahr 2011 (entspricht dem Budget 2010) 7,459 Mio. Franken 
Steuerertrag juristischer Personen für die Jahre 2012 - 2014 7,5 Mio. Franken 
Zinssatz auf Fremdschulden 3 % 
 
Kommentar zum Finanzplan 2009 bis 2014 

Der Finanzplan 2009 bis 2014 weist auf einen zunehmend engeren finanzpolitischen Handlungsspiel-
raum der Gemeinde Münchenstein hin. Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise wird sich voraussichtlich 
auch bei uns auswirken. So wurden die Steuereinnahmen natürlicher und juristischer Personen bereits im 
Budget 2010 zurückhaltend eingestellt. Bei den natürlichen Personen wurden die Steuererträge im Bud-
get 2010 gegenüber dem Budget 2009 um Fr. 400'000.-- auf 24,9 Millionen Franken reduziert. Für das 
Jahr 2011 wird der Steuerertrag auf 24,9 Millionen Franken belassen. Für die Jahre 2012 bis 2014 wird 
eine Erhöhung um Fr. 400'000.-- auf 25,3 Millionen Franken angenommen. Der Steuersatz für die natürli-
chen Personen erfährt mit 61 % des Staatssteuerbetrages für die ganze Periode keine Veränderung. Bei 
den juristischen Personen wird mit einem gleichbleibenden Steuerertrag von rund 7,5 Millionen Franken 
gerechnet. Aufgrund der aktuellen Steuerzahlen und einiger krisenresistenter Münchensteiner Unterneh-
mungen ist diese Annahme gerechtfertigt. 

Das kantonale Finanzausgleichsgesetz wurde einer Totalrevision unterzogen. Es wird per 1. Januar 2010 
in Kraft treten. Aufgrund der Berechnungen des Kantons kann die Gemeinde Münchenstein voraussicht-
lich mit einer deutlichen finanziellen Entlastung rechnen. Im Budget 2010 beläuft sich diese auf 
1'467'600 Franken. Somit kann von einer nachhaltigen Entlastung ausgegangen werden, die in den 
Planjahren 2011 bis 2014 berücksichtigt ist.  

Die Zunahme des Nettoaufwands wird mit 0,8 % pro Jahr angenommen. Trotz des revidierten kantonalen 
Finanzausgleichsgesetzes und obwohl sich die Teuerungsrate voraussichtlich moderat entwickeln wird 
(zurzeit eine Negativ-Teuerung), muss die Aufwandseite immer kritisch überprüft werden. Um den Jah-
resabschluss ab 2012 ausgeglichen zu gestalten, müssen Entlastungsmassnahmen vorgenommen wer-
den. Die Planjahre 2012 bis 2014 rechnen mit Aufwandüberschüssen von insgesamt 3'567'000 Franken. 
Somit reduziert sich das Eigenkapital in der Periode 2009 bis 2014 um Fr. 3'449'000 auf 4'683'000 Fran-
ken. 

Die vorgesehenen Investitionen erhöhen sich auf 21,3 Millionen Franken (Vorjahr: 8,6 Millionen Franken). 
Davon sind 6,1 Millionen Franken bewilligt und 15,2 Millionen Franken beruhen auf Annahmen. Für letz-
tere werden die entsprechenden Vorlagen der Gemeindeversammlung zu gegebener Zeit unterbreitet. 

Der Finanzplan zeigt auf, dass die Nettoschulden bis Ende 2014 um 11,0 Millionen Franken auf 
18,1 Millionen Franken (Ende 2008: 7,1 Millionen Franken) zunehmen. Somit beläuft sich der durch-
schnittliche Selbstfinanzierungsgrad in der Planperiode 2009 bis 2014 auf 48 %.  

Fazit: Um ab 2012 die Jahresabschlüsse ausgeglichen  gestalten zu können, müssen auf der 
Aufwandseite rechtzeitig Entlastungsmassnahmen eing eleitet werden. 
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Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse entwickeln sich wie folgt: 

Jahr Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Steuersatz  

2009 Fr. 0   61 % 
2010   Fr. 118'000 61 % 
2011 Fr.  0   61 % 
2012 Fr. 566'000   61 % 
2013 Fr. 1'201'000   61 % 
2014 Fr. 1'800'000   61 % 
 
 

Antrag  

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vom Finanzplan 2009 bis 2014 der Einwohnerkasse Kennt-
nis zu nehmen. 
 

 
Begriffe und Abkürzungen 

Für die Tabellen werden verschiedene Begriffe und Abkürzungen verwendet. Nachstehend die entspre-
chenden Erläuterungen: 

NA Nettoaufwand 
Aufwendungen der Laufenden Rechnung (ohne NZ und ohne EQ) abzüglich Erträge der Laufenden Rechnung (ohne Steu-
ern). 

NI Nettoinvestitionen 
Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen eines Rechnungsjahres. 

BQ Belastbarkeitsquote 
Die Belastbarkeitsquote zeigt an, wie viele Mittel zur Verfügung stehen, die für den Schuldendienst maximal eingesetzt wer-
den können. Mit dieser Quote lässt sich unter Anwendung eines Annuitätssatzes die Verschuldungsgrenze berechnen. 
Der Annuitätssatz ist jene Grösse, welche zur Berechnung der Verzinsung und Tilgung einer Schuld in gleichmässigen jähr-
lichen Quoten innerhalb einer bestimmten Zeit an Jahren bei gleichbleibendem Zinsfuss anzuwenden ist. 
Annuitätssatz: 8.02% (20 Jahre / 5 % Zinssatz) 
Berechnung der Verschuldungsgrenze: BQ / Annuitätssatz x 100 

EQ Eigenfinanzierungsquote 
Abschreibungen, Reservenbildung und Ertragsüberschuss, abzüglich Auflösung von Reserven sowie abzüglich Aufwand-
überschuss. 

NS Nettoschuld 
 
 
 
Traktandum 4  

(s. auch Anhänge 4 bis 6) 
 
Finanzplan 2009 bis 2014 der Spezialfinanzierungen 
 
1. Allgemeines  

Die Finanzpläne der Spezialfinanzierungen basieren einerseits auf den Ergebnissen des tatsächlichen 
Rechnungsabschlusses des dritten Vorjahres und andererseits auf den Budgets der letzten zwei Vor-
jahre. Soweit sich zwischenzeitlich bezüglich der Budgets neue, gefestigte Grundlagen ergaben, sind 
diese Daten im vorliegenden Plan entsprechend berücksichtigt. 
 
2. Spezielles  

2.1 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 

Die Betriebsrechnung weist im Mittel der Jahre 2008 und 2009 leicht negative Ergebnisse auf. Die Kasse 
weist für den 31. Dezember 2009 ein negatives Guthaben auf. 

Mit dem Investitionsprogramm zur Sanierung des Wasserleitungsnetzes mit jährlichen, durchschnittlich 
angestrebten Investitionen von Fr. 450'000.-- (2009: Fr. 970'000.--, 2008: Fr. 470'000.--) soll weitergefah-
ren werden. Dies ist zur minimalen Werterhaltung des Leitungsnetzes notwendig. Zusätzlich muss eben-
falls die Steuerung in den kommenden Jahren komplett ersetzt werden, was ebenfalls Investitionen von 
Fr. 300'000.-- bis ins Jahr 2014 jährlich notwendig macht. 

Das Eigenkapital ist mit ca. 3,0 Millionen Franken positiv. Die notwendigen Investitionen werden durch 
dieses Kapital finanziert. 
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2.2 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 

Die Betriebsrechnung weist negative Ergebnisse auf. Das Guthaben der Kasse verfügt allerdings auf-
grund früherer Einnahmen aus Anschlussbeiträgen über eine genügende Reserve. 

Die Abwassergebühren des Kantons wurden in den letzten Jahren für Münchenstein gesenkt. Neu erhebt 
der Kanton seit 2007 verursachergerechtere Abwassergebühren, indem der Grad der versickerten Flä-
chen einer Gemeinde in der Abwasserrechnung des Kantons an die Gemeinden berücksichtigt wird. Da 
die Gemeinde Münchenstein in den letzten Jahren konsequent die Versickerung gefördert hat, geht sie 
bezüglich finanzieller Belastung als Gewinnerin aus diesem Systemwechsel hervor. Zudem konnte das 
Amt für Industrielle Betriebe (AIB) auch Abschreibungen beenden und die Betriebskosten senken. Für 
Münchenstein resultiert dadurch ein weiterer Rückgang um ca. Fr. 200'000.-- in der Abwasserrechnung 
mit dem Kanton. Das AIB teilte mit, dass die Kosten in den nächsten Jahren voraussichtlich auf diesem 
tiefen Niveau verbleiben. 

Mit dem Investitionsprogramm zur Sanierung des Kanalisationsnetzes mit jährlichen, durchschnittlich an-
gestrebten Investitionen von Fr. 750'000.-- (2008: Fr. 600'000.--; 2009: Fr. 550'000.--) soll weitergefahren 
werden. Dies ist zur minimalen Werterhaltung des Leitungsnetzes notwendig. Zudem werden in den 
nächsten Jahren Investitionen getätigt, die im beschlossenen Generellen Entwässerungsplan (GEP) fest-
gelegt wurden.  

Das bestehende Kanalisationsreglement von 1970 wird in den nächsten Jahren revidiert. Gebührensen-
kungen werden in diesem Zusammenhang geprüft. 
 
2.3 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 

Die Schulden der Abfallkasse wurden bis Ende 2007 vollständig getilgt, seit 2008 weist sie ein Guthaben 
auf. Ende 2009 wird das Guthaben ca. Fr. 350'000.-- betragen. Zur Sanierung der Abfallkasse haben so-
wohl höhere Erträge (z.B. höhere Vergütungen für Papier) als auch Einsparungen auf der Ausgabenseite 
(z.B. geringere Entsorgungsgebühren der Kehrichtverbrennungsanlage in Basel) beigetragen. Der Ge-
meinderat hat deshalb eine Gebührensenkung per 1. Januar 2010 beschlossen. Die Gebühren für einen 
35-Liter-Kehrichtsack werden von Fr. 2.45 auf Fr. 2.15, die für den 60-Liter-Sack von Fr. 4.20 auf Fr. 3.65 
reduziert. Die Preise für die Grüngutgebührenmarke wird von Fr. 3.70 auf Fr. 3.--, für den Grüncontainer 
von Fr. 37.-- auf Fr. 30.-- gesenkt. Ebenfalls gesenkt wird die Gewichtsgebühr der Gewerbeabfuhr von 
Fr. 0.33 pro Kilogramm auf Fr. 0.29. Damit lassen sich die Reserven in der Abfallkasse konstant halten, 
und nach heutigem Kenntnisstand wird innerhalb der nächsten zehn Jahre keine Anhebung der Gebüh-
renmarkenpreise erforderlich. 
 
 

Antrag  

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, von den Finanzplänen 2009 bis 2014 der Spezialfinanzie-
rung Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 
 
Traktandum 5  
 
Alters- und Pflegeheim Hofmatt / Erweiterung 
 
1. Ausgangslage 

1.1 Vorgeschichte 

Die Bevölkerung in der Schweiz ist gekennzeichnet durch einen ständig wachsenden Anteil der älteren 
Menschen. 



 9 
 
 

 
Eine wesentliche Ursache für die Zunahme des Anteils älterer Menschen ist die zunehmende Lebens-
erwartung aufgrund des medizinischen Fortschritts, der Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingun-
gen sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse. Diese Tatsache stellt besondere Anforderungen an die Hilfe, 
Pflege und Betreuungsangebote für ältere Menschen, denn bereits heute genügen die bereitgestellten 
Plätze betreffend Anzahl und modernen Raumbedürfnissen nicht mehr.  

Auch in Münchenstein kann eine ungedeckte Nachfrage nach Pflegeplätzen festgestellt werden und eine 
Erweiterung der Bettenkapazität ist unumgänglich. Die nötigen zusätzlichen Pflegeplätze sollen in einem 
Erweiterungsbau des Alters- und Pflegeheims untergebracht werden. 

Die Grundlage für eine Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Hofmatt wurde vom Souverän bereits an 
der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2008 gelegt, nämlich mit der Zustimmung zum Land-
abtausch zwischen der Einwohnergemeinde und der Stiftung APH Hofmatt und der damit zusammen-
hängenden Umzonung.  

In der Zwischenzeit und mit fortschreitender Planung mussten allerdings gravierende Mängel an der be-
stehenden teilweise über 45 Jahre alten Bausubstanz festgestellt werden, sodass das Projekt grundsätz-
lich überarbeitet werden musste und nun in neuer Form vorgelegt werden kann.  
 
1.2 Bauprojekt: neue Erkenntnisse  

Die Machbarkeitsstudie von 2007, der der Landabtausch- und Umzonungsvorlage zugrunde lag, hatte 
nur die Erweiterungsmöglichkeiten und die „Andockstellen“ an das bestehende Gebäude untersucht. Eine 
Grobkostenschätzung belief sich damals auf rund 15 Millionen Franken. Der Fokus des Stiftungsrats des 
Alters- und Pflegeheims Hofmatt als Bauherrin verlagerte sich im Anschluss an die Erweiterungsstudie 
hin zum Altbau und zeigte dort bei genauerer Betrachtung diverse schwerwiegende Mängel: Unzurei-
chende Wärmedämmung der Gebäudehülle, Erneuerungsbedarf der Sanitärinstallationen in den 45 
respektive 35 Jahre alten Gebäudeteilen etc. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die bestehende, 
durch blosse Umbaumassnahmen kaum veränderbare Gebäudestruktur den geltenden Qualitätsanforde-
rungen an die Bewohnerzimmer auf dem Hintergrund der steigenden Pflegebedürftigkeit und der erhöh-
ten Komfortbedürfnisse der betagten Menschen nicht mehr entspricht. Die Mängel wiegen umso schwe-
rer, als sie in den nächsten Jahren erhebliche unplanbare Kosten sowie eine ständige, störende Bau-
tätigkeit mit sich bringen würden.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse und nach Prüfung zahlreicher Varianten entschloss sich der Stiftungsrat, 
eine tief greifende Erneuerung der Bausubstanz weiterzuverfolgen. Das Konzept sieht vor, die bestehen-
den Zimmertrakte im Bau aus dem Jahre 1966 sowie den gesamten Westtrakt von 1975 abzubrechen 
und neu aufzubauen. Die Infrastrukturbauten der Etappe 1996 im Ost- und Nordtrakt (Restaurant, Cafete-
ria, Küchentrakt, Hofmattsaal) bleiben bestehen. Der Erweiterungsbau wird wie vorgesehen im südöstli-
chen Teil des Areals situiert. Durch diese Massnahmen wird erreicht, dass alle Zimmer den gleichen, 
zeitgemässen Standard aufweisen werden. Ausserdem liegen die grossen Stärken der gewählten Vari-
ante darin, dass der Bau erstmals nicht mehr nur „Gänge“ und „Fluchten“, sondern auch grosszügige 
Räume mit Begegnungszentren aufweisen wird und dass Drittnutzungen durch gemeindeeigene oder 
subventionierte Institutionen ermöglicht werden.  
 

Kanton BL 2008
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restl.
Bevölkerung

Münchenstein 2008

79%

7%

14%

65-79 Jahre

über 80 Jahre

restl.
Bevölkerung
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1.3 Gründe für den Erweiterungsbedarf 

Das Alters- und Pflegeheim Hofmatt bietet heute Pflege und Betreuung für 124 Personen an. Es gibt 
108 Einzelzimmer und acht Doppelzimmer. Ein Einzelzimmer wird als Ferienzimmer respektive Entlas-
tungsbett für vorübergehende Aufenthalte geführt.  

-  Zehn Plätze für Basel  
Maximal zehn Plätze stehen gemäss einer historisch bedingten Vereinbarung aus der Gründerzeit 
Einwohnerinnen und Einwohnern aus dem Kanton Basel-Stadt zu. Diese Plätze wurden in den ver-
gangenen Jahren zum grösseren Teil beansprucht. 

-  Demografische Entwicklung  
In der Altersplanung Baselland geht man davon aus, dass künftig je nach ergänzendem Angebot, der 
wirtschaftlichen Entwicklung etc. 16 % bis 30 % der mindestens 80-jährigen Menschen eine statio-
näre Pflege benötigen werden. Die erstellten Planrechnungen für Münchenstein basieren auf der 
Annahme, dass 18 % der mindestens 80-jährigen eine stationäre Pflege benötigen werden. Diese 
Zahl entspricht auch der realen Nachfrage der letzten fünf Jahre.  

Entwicklung des stationären Bettenbedarfs

-50
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350

550

750

950

1150

Anzahl der mindestens        
80-jährigen 

822 891 873 917 980 999 1'059 1'164 1'199 1'015 899

Benötigte Plätze bei APH
Quote 18% 

148 160 157 165 176 180 191 210 216 183 162

Fehlende Betten bei
heutigem Angebot 

29 41 38 46 57 61 72 91 97 64 43

Fehlende Betten bei Ausbau
plus 41 Betten 

-12 0 -3 5 16 20 31 50 56 23 2

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

 
    Quelle: Statistisches Amt BL 

-  Bettenbereitstellung  
Treffen die demografischen Prognosen ein, so müssen im Jahr 2015 160 Betten und im Jahr 2030 
176 Betten bereitstehen. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Nachfrage bereits heute über 
dem Angebot liegt. Heute müssen laufend ca. zwanzig Personen länger als erforderlich hospitalisiert 
bleiben oder (meist unter schwierigen Umständen) weiter zu Hause gepflegt werden. Im Jahr 2009 
musste eine durchschnittliche Wartezeit von acht Monaten ab der sogenannten Dringend-Anmeldung 
in Kauf genommen werden. 

-  Erweiterung Alters- und Pflegeheime im Birstal 
Integriert man die Münchensteiner Zahlen in die Zahlen des Birstals (Aesch, Arlesheim, München-
stein, Reinach) und bezieht alle Bauvorhaben in diesen Gemeinden gemäss einer Umfrage vom 
Sommer 2007 mit ein, so zeigt sich, dass eine Erweiterung in Münchenstein auch im Blick des weiter 
gefassten Bezugsfeldes angesichts der Zunahme der mindestens 80-jährigen Bevölkerung umso 
notwendiger ist. 
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2. Gesetzliche Grundlagen 

Das Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) vom 20. Oktober 2005 regelt die Aufgaben 
des Kantons und der Gemeinden in den Bereichen der Betreuung und Pflege im Alter. In § 4 sind die Auf-
gaben der Gemeinden aufgelistet.  

§ 4 Generelle Aufgaben der Gemeinden 
1 Die Gemeinden haben folgende Aufgaben: 
a. Sie erstellen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner ein Konzept zur Betreuung und Pflege im Alter; 
b. sie sorgen auf der Basis der kantonalen Grundlagen für eine ausreichende ambulante und stationäre Betreu-

ungs- und Pflegestruktur im Alter für ihre Einwohnerinnen und Einwohner; 
c. sie stellen die Koordination in den Bereichen der Betreuung und Pflege im Alter auf Stufe Gemeinde sicher; 
d. sie berücksichtigen die Anliegen der mit diesem Gesetz angesprochenen Personengruppe; 
e. sie regeln für alle stationären Alters- und Pflegeeinrichtungen gemeinsam die Qualitätskontrolle und legen die 

für die Durchführung der Kontrollen zuständige Organisation fest. 

Während der Kanton in seiner koordinativen Rolle im Altersbereich die demografischen Grundlagen für 
die Planung und Bewirtschaftung von Alters- und Pflegeeinrichtungen zuhanden der Gemeinden erstellt, 
sind die Gemeinden für die konkrete Umsetzung der Empfehlungen und die Bereitstellung von genügend 
Plätzen zuständig.  
 
3. Zielsetzung  

Es gilt zu gewährleisten, dass Münchensteiner Einwohnerinnen und Einwohner, von denen viele schon in 
jüngeren Jahren eine Beziehung zur Hofmatt hatten, ihren Heimaufenthalt in vertrauter Umgebung und im 
Kreise von aus früheren Zeiten bekannten Personen verbringen können. Erklärtes Ziel des vorliegenden 
Ratschlags ist es, der ansässigen Bevölkerung auch in Zukunft eine angemessene Pflege und Betreuung 
(zu akzeptablen Kosten) in ihrer angestammten Umgebung zukommen zu lassen. Zu diesem Zwecke 
muss die Finanzierung des Um- und Erweiterungsbaus gesichert werden. Eine Beteiligung der Gemeinde 
ist unumgänglich.  

Der Zweck des vorliegenden Ratschlags ist die Sicherung der Finanzierung des Erweiterungsprojekts. 
 
4. Das Bauprojekt 

Das vom Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Hofmatt genehmigte Vorprojekt für den Umbau und die 
Erweiterung sieht folgendermassen aus:  
 
Zimmer-Ausstattung 

Alle Bewohnerzimmer mit Ausnahme der zwölf neuesten aus der letzten Bauetappe (1996 bis 1998) im 
Bau Ost werden neu gebaut (139 neue Einzelzimmer, 7 neue Doppelzimmer) und verfügen über eine 
grosszügige, rollstuhlgängige Nasszelle. Sie weisen praktisch einheitliche Masse und einen neuzeitli-
chen, einheitlichen Ausbaustandard auf. Alle Zimmer sind gut belichtet und verfügen über einen französi-
schen Balkon (d.h. bis zum Boden heruntergezogene Fenster mit Balkongeländer) oder einen echten 
Balkon. Die Zimmer mit echtem Balkon befinden sich im Erweiterungsbau in Richtung Süden, dort trägt 
der Balkon zum Sonnenschutz bei. Die Zimmer mit Blickrichtung West oder Nordost erhalten französi-
sche Balkone, um eine gute Lichtdurchflutung zu gewährleisten.  
 
Wohnbereiche 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner entstehen vier Wohnbereiche mit insgesamt neun Wohngruppen. 
Das 1. Gartengeschoss mit Umschwung und das 2. Gartengeschoss sollen vor allem den bewegungs-
aktiven, dementen Menschen zur Verfügung stehen. Im 1. Gartengeschoss entsteht zudem ein Mehr-
zweckraum inkl. Therapieküche für interne und allenfalls auch externe Verwendung. Ebenfalls ist die 
Unterbringung des gemeindeeigenen Tagesheims für Kinder (mit separatem Gartenanteil) vorgesehen. 
Im Westflügel des 2. Gartengeschosses befinden sich die Büros der Pflegedienstleitung und der Haus-
wirtschaft sowie der Personal-Aufenthaltsbereich. Im 3. Gartengeschoss befinden sich vorwiegend Be-
wohnerinnen- und Bewohnerzimmer. Im Erdgeschoss und Obergeschoss beschränken sich die Bewoh-
nerbereiche grösstenteils auf den neuen Westflügel. Im Erdgeschoss soll ein attraktiver Eingangsbereich 
als Brückenkopf zwischen Öffentlichkeit und Altersheim entstehen. Hier finden neben dem Empfang auch 
die Famex-Koordinationsstelle, Mütter- und Väterberatung, Physiotherapie, Coiffeur, Kiosk, das beste-
hende Restaurant und die dahinter liegenden Tagungsräume (Hofmattsaal) Platz. 
 
Gesamtkonzept für räumliche Struktur 

Alle Bewohnertrakte verfügen über die gleiche Ausstattung an Räumen wie Pflegebüros, Bewohnerauf-
enthalt, Aktivierung, Besprechung, Pflegebäder, WC, Ausguss etc. am jeweils gleichen Ort. Dies erleich-
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tert Mitarbeitenden wie Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen die Orientierung und den 
Mitarbeitenden eine rasche Einarbeitung bei Stellvertretungen in anderen Wohngruppen. 

Neben den Aufenthaltsräumen in den Wohngruppen soll auch der Verbindungstrakt nicht nur Durch-
gangs-, sondern auch attraktive Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. 
 
Zusätzliche Angebote im angestammten Bereich 

Auf den Plänen nicht sichtbar sind die geplanten neuen Angebote wie Tages- oder Nachtstätten für den 
vorübergehenden Aufenthalt von betreuungsbedürftigen Personen. Diese Angebote finden nicht in spe-
ziellen Gebäudetrakten, sondern in den bestehenden Wohngruppen statt. Ob ein Raum für ständigen 
oder vorübergehenden Aufenthalt genutzt wird, macht baulich keinen Unterschied. Es ist Teil des Kon-
zepts, dass in möglichst vielen Räumen möglichst flexibel verschiedenartige Nutzungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. 
 
Nutzungsmöglichkeiten für Dienstleistungen der Geme inde 

Als Drittnutzungen sieht die Gemeinde vor, die Spitex (Büros vorgesehen im Obergeschoss, Lager im 
1. Gartengeschoss), die Famex-Koordinationsstelle mit der Vermittlerin Tagesfamilien und der Mütter- 
und Väterberatung sowie das gemeindeeigene Tagesheim für Kinder unterzubringen. Ebenfalls denkbar 
ist, dass der Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler und die Schulergänzende Betreuung in die Hof-
matt verlegt werden.  
 
Die erneuerte und erweiterte Hofmatt wird sich etwa  so präsentieren: 

 

Die Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet (Flächen ohne die nicht tangierten Trakte): 
Bruttogeschossfläche  13'720 m2, exkl. Balkone und Untergeschoss 
Bebaute Fläche  3'400 m2 
Umbauter Raum (SIA 116) 47'000 m3, inkl. Untergeschoss 
Gesamtkosten 36.1 Mio. (Schätzung +/- 25%) 

Alle neu erstellten Bauten sollen Minergiestandard aufweisen. Der Bauvorgang wird so etappiert, dass 
keine Bewohner temporär ausserhalb des Hauses untergebracht werden müssen, was mit hohen Zusatz-
kosten verbunden wäre. 

Es sind ca. 40 Parkplätze notwendig und vorgesehen. Diese werden auf beiden Seiten der Welschen-
mattstrasse geplant.  
 
5. Finanzierung 

5.1 Kantonsbeitrag 

Der Kanton beteiligt sich namhaft an dem Sanierungs- und Erweiterungsbau. Die Finanzierung nach 
neuem Gesetz (Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter vom 20.10.2005, in Kraft seit 1.1.2006) ist 
vorteilhafter, wenn viele neue Betten geschaffen werden, weil der Kantonsbeitrag pro neu geschaffenes 
Bett entrichtet wird. Wenn hingegen eine grosse Summe in die Sanierung gesteckt werden muss, ist die 
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Finanzierung nach altem Gesetz (Alters- und Pflegeheimdekret vom 19.2.1990, Übergangsbestimmung 
bis Ende 2010) vorteilhafter, weil der Kanton anteilmässig (bis 45 %) einen Beitrag an die Bausumme 
leistet, unabhängig davon, ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt.  

5.2 Gemeindebeitrag 

Das Projekt wird von drei Säulen getragen: Es sind dies der Kanton, die Stiftung (Hypothek und Beitrag) 
und die Gemeinde Münchenstein. Der Gemeindebeitrag besteht aus dem Differenzbetrag zwischen 
maximaler Kantonsbeteiligung, Hypotheken und dem Stiftungsbeitrag einerseits und den Kosten anderer-
seits. Je nach Beteiligung der Gemeinde müssen die Pensionspreise mehr oder weniger angehoben 
werden. 

Die Gemeindebeitrag von 7,0 Millionen Franken setzt sich zusammen aus 5,3 Millionen Franken 
Gemeindebeitrag (à fonds perdu) und 1,7 Millionen Franken als rückzahlbares (15 Jahre) zinsloses Dar-
lehen. Der Gemeindebeitrag von 5,3 Millionen Franken wird durch Entnahme aus den Vorfinanzierungen 
„Strategische Liegenschaftskäufe“ (2 Millionen Franken)1 und „Investitionen in Infrastrukturbauten“ 
(3,3 Millionen Franken)2 finanziert. Somit wird die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde nur un-
wesentlich belastet.  

Kostenträger  in Prozent ca. in Mio. Franken 
Kantonsbeitrag nach altem Recht 44 % 16,00 
Hypothek Stiftung APH Hofmatt 31 % 11,30 
Beitrag Stiftung APH Hofmatt 5 % 1,80 
Beitrag Gemeinde Münchenstein à fonds perdu 15 % 5,30 
Darlehen Gemeinde Münchenstein  5 % 1,70 
Gesamtkosten 100 % 36,10 

 
5.3 Auswirkungen auf die Pensionstaxen 

Die heutigen Pensionstaxen (Stand 2009) betragen Fr. 129.-- pro Tag (Grundtaxe Einzelzimmer). Dazu 
kommen die Pflegekostenzuschläge in der Höhe von Fr. 46.50 bis 200.-- je nach Pflegestufe. Die Kran-
kenkasse übernimmt Fr. 20.50 bis 82.-- der Pflegekosten.  

Simulierte Betriebsrechnungen des APH im ausgebauten Zustand zeigen, dass die Preise pro Bewohner 
und Tag um bis zu Fr. 18.-- ansteigen werden. Heute liegt das APH Hofmatt preislich hinter mehreren 
anderen Heimen zurück. Die Differenz zum teuersten APH im Kanton beträgt heute Fr. 23.--. Mit der 
Erhöhung um Fr. 18.-- wären die Zimmerpreise im APH Hofmatt immer noch Fr. 5.--/Tag günstiger als 
das teuerste APH im Kanton. 

5.4 Kostenteiler in anderen Gemeinden 

Wie die unten stehende Zusammenstellung zeigt, sind derzeit in vielen Gemeinden des Kantons Bauvor-
haben im Altersbereich geplant und bewilligt. Die Gemeinden übernehmen in der Regel einen substan-
ziellen Anteil an der Finanzierung. 
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5.5 Die Gemeinde als Mieterin  

Durch geeignete bauliche und organisatorische Massnahmen sollen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, damit Angebot und Ausgestaltung der stationären Pflege auch für eine neue Generation betagter 
Menschen attraktiv bleiben. Das Angebot kann in Absprache mit der Spitex ergänzt werden durch:  
-  die Pflege jüngerer Langzeitpatienten 
-  die Übergangspflege älterer Menschen nach einem Spitalaufenthalt 
-  die vorübergehende Entlastungspflege („Ferienbetten“) 
-  vereinzelte oder regelmässige Tages- oder Nachtaufenthalte 

Neben diesen Angeboten im angestammten Bereich sind auch weitere Nutzungsmöglichkeiten geplant. 
Die Alters- und Pflegeheime von heute sollen keine „Verwahrungsanstalten“ sein wie in den 1940-60er 
Jahren, sondern lebendige Orte, an denen unterschiedliche Zielgruppen angesiedelt sind.  

Ein „Generationenhaus“ ist ein Haus, in dem sich Menschen unterschiedlicher Generationen begegnen 
und durch den gegenseitigen Austausch voneinander profitieren können. Die Generationen am jeweiligen 
anderen Ende der Lebensspanne sollen sich gegenseitig nicht aus den Augen verlieren und so das Ver-
ständnis füreinander wachhalten durch tägliche zufällige Kontakte, gemeinsame Aktionsmöglichkeiten 
wie das Feiern der Jahreszeiten und Feste etc.  

Die Mietkosten für die von der Gemeinde zu mietenden Flächen sollen nicht Neubaupreisen entsprechen, 
dies hat der Stiftungsrat klar zum Ausdruck gebracht. Konkrete Mietpreisberechnungen können jedoch 
erst erfolgen, wenn der Ausbaustandard der beteiligten Institutionen definiert ist.  

Die Mietzinseinnahmen sind bei der Berechnung der Betriebskosten noch nicht berücksichtigt. 
 
6. Zeitplan  

Die definitive Projektanmeldung muss bis Ende 2010 vom Kanton genehmigt sein, ansonsten die Finan-
zierung nach altem System nicht mehr möglich ist. Der Kanton hat die Finanzierung des neuen Projekts 
akzeptiert, ein Vorentscheid der Regierung liegt vor. 

30. September 2009 Vorprojekt beendet 
7. Dezember 2009 Beitragsgenehmigung durch die Gemeindeversammlung Münchenstein (für den Kantonsbeitrag 

besteht bei Erfüllung der Kriterien ein Rechtsanspruch) 
30. Juni 2010 Baueingabe 
31. Oktober 2010 Geplanter Erhalt der Baubewilligung 
31. März 2011 Bauaufträge aufgrund erfolgter öffentlicher Ausschreibung erteilt  
1. Juni 2011 Baubeginn: Mehrere Bauetappen, die es ermöglichen, dass die heutigen 124 Bewohnerinnen und 

Bewohner jederzeit untergebracht bleiben können 
1. Juli 2014 Eröffnung der erweiterten und umgebauten Hofmatt 

 
7. Fazit  

1. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ausbau wie auch die Sanierung der bestehenden Ge-
bäudestruktur absolut notwendig sind.  

2. Die Beteiligung des Kantons ist nur noch bis und mit 2010 nach altem Gesetz möglich. Ab diesem 
Zeitpunkt beteiligt sich dieser nur noch an neu geschaffenen Betten, die Sanierung bleibt dann der 
Gemeinde überlassen. 

3. Heutige Platzprobleme gemeindeeigener oder subventionierter Institutionen können mit dem Neubau 
elegant gelöst werden. Synergien können genutzt werden und die Durchmischung verschiedener 
Personengruppen stellt eine gegenseitige Bereicherung dar.  

4. Dank getätigter Vorfinanzierungen ist die Finanzierung des Projektes möglich, ohne die laufende 
Rechnung erheblich zu belasten.  

 
Aus diesen Gründen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Projekt 
zuzustimmen.  
 
 

Antrag  

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen: 

1. Die Gemeinde beteiligt sich finanziell am Bauprojekt mit 7,0 Millionen Franken. Dieser Betrag setzt 
sich zusammen aus einem Beitrag in der Höhe von 5,3 Millionen Franken (à fonds perdu) und einem 
zinslosen und innert 15 Jahren rückzahlbaren Darlehen in der Höhe von 1,7 Millionen Franken. 

2. Der Gemeindebeitrag von 5,3 Millionen Franken wird aus den Vorfinanzierungen „Strategische 
Liegenschaftskäufe“ (2 Millionen Franken) und „Investitionen in Infrastrukturbauten“ (3,3 Millionen 
Franken) entnommen und zweckgebunden für dieses Projekt eingesetzt. 

Die Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. 
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Traktandum 6  

(s. auch Anhang 7) 
 
Änderung des Polizeireglements 
 
Mit Beschluss vom 27. Oktober 2009 hat der Gemeinderat entschieden, das Polizeireglement München-
stein im Hinblick auf die Durchführung von künftigen Grossveranstaltungen zu ergänzen. Diese finden 
mehrheitlich auf dem Gebiet der Brüglingerebene statt. Damit derartige Grossveranstaltungen aus 
Sicherheitsgründen in einen engeren Rahmen gebracht werden können, hat der Gemeinderat beschlos-
sen, die gesetzlichen Grundlagen für die Regulierung von Grossveranstaltungen in das Polizeireglement 
(bspw. durch eine Beschränkung der Teilnehmerzahl oder durch den Erlass von Verhaltensregeln und 
Verboten in genau definierten öffentlichen Zonen) aufzunehmen. Zudem wird explizit das Versammeln 
von mehr als 200 Personen für den gemeinsamen Alkoholkonsum (sogenannte Botellón) als bewilli-
gungspflichtig erklärt. Die entsprechenden Zusätze (kursiv geschrieben und grau hinterlegt) lauten wie 
folgt: 
 
A. Die Bestimmungen im Einzelnen 

§ 3 Abs. 3 Polizeiorgane  
3neu Zur Wahrung der Ziele gemäss §2 ist der Gemeinderat befugt, Verhaltensregeln und Verbote für genau definierte 
öffentliche Zonen auszusprechen, namentlich ein befristetes oder unbefristetes Konsumationsverbot von Alkohol 
bzw. ein Betret- oder Verweilverbot. Dabei ist insbesondere den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und dem 
öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen. 

§ 12 Abs. 2 Grundsatz 
2neu Das Stören der öffentlichen Ruhe und Ordnung ist untersagt. Die Gemeindepolizei ist legitimiert, störende Perso-
nen vom öffentlichen Raum wegzuweisen. 

§ 12a Verbotenes und strafbares Verhalten 

Verboten und strafbar sind namentlich die öffentliche Gefährdung und das Erregen öffentlichen Ärgernisses, das 
Verschmutzen öffentlichen Grundes, das Stören von öffentlichen Veranstaltungen, die Teilnahme an nicht bewilligten 
Veranstaltungen, für die eine Bewilligungspflicht gemäss § 13 Abs. 1 dieses Reglements besteht, die Konsumation 
von Alkohol in Zonen mit entsprechendem Verbot, das Missachten von Verweil- und Betretverboten sowie das unan-
ständige Benehmen in der Öffentlichkeit. 

§ 12b Verunreinigung 
1 Wer den öffentlichen Grund verschmutzt, hat ihn umgehend zu reinigen. 
2 Muss die Reinigung auf hoheitliche Anordnung durch Dritte erfolgen, hat der Verursacher bzw. die Verursacherin 
die entsprechenden Kosten zu tragen. 

§ 13 Bewilligungspflicht für öffentlichen Grund und öffe ntliche Anlagen  
1 Jede über den Gemeingebrauch hinaus gehende Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie des 
öffentlichen Grundes bedarf einer Bewilligung. Insbesondere bedürfen einer Bewilligung: 

a. das Benützen des öffentlichen Grundes für kommerzielle Zwecke und Sammlungen; 
b. Demonstrationen und Kundgebungen aller Art innerhalb des Gemeindebannes Münchenstein; 
c. das Versammeln von mehr als 200 Personen für den gemeinsamen Alkoholkonsum (sog. Botellón). 
3 Der Gemeinderat kann für Versammlungen für den gemeinsamen Alkoholkonsum gemäss Abs. 1 lit. c, Demonstra-
tionen und Kundgebungen Zeitpunkt, Dauer sowie eine bestimmte Route vorschreiben. Bietet der Veranstalter oder 
die Veranstalterin keine Gewähr für Sicherheit und Ordnung, so kann der Gemeinderat die Veranstaltung untersagen 
oder abbrechen. 

§ 13a Zahlenmässige Beschränkung 

Zum Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Immissionen kann der Gemeinderat die öffentlichen Veranstaltungen 
zahlenmässig beschränken. 

§ 19 Abs. 3 Grundsatz 
3 Bei Strassenarbeiten oder anderen Behinderungen des Verkehrs, bei besonderen Anlässen wie Umzügen, Stras-
senfesten, Versammlungen für den gemeinsamen Alkoholgenuss gemäss § 13 Abs. 1 lit. c, Kundgebungen oder 
Demonstrationen kann der Gemeinderat die gänzliche oder teilweise Freihaltung von Gemeindestrassen und -
plätzen verfügen. Die Strassenbenützerinnen und Strassenbenützer sind vorgängig in geeigneter Weise zu informie-
ren. 

§ 36 Abs. 1 bis  und Abs. 2  Bewilligungen  
1bis Das Bewilligungsgesuch ist vom Veranstalter mindestens 30 Tage vor dem Anlass bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen. 
2 Gegen Entscheide der Bewilligungsstelle kann beim Gemeinderat innert 10 Tagen Beschwerde erhoben werden. 
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B.  Erläuterungen 

Die Vorfälle anlässlich des letzten Harassenlaufs am 1. Mai 2009 haben gezeigt, dass seitens der Behör-
den Rahmenbedingungen für die Durchführung von Grossanlässen gesetzt werden müssen. Ziel ist es 
nun, Grossanlässe in geregelte Bahnen zu lenken. Mit der Ergänzung des Polizeireglements werden 
deshalb auf Gemeindeebene die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geschaffen. 

Mit § 3 Abs. 3 kann der Gemeinderat zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit präventive 
Massnahmen  ergreifen. Für bestimmte öffentliche Zonen können beispielsweise ein Alkoholverbot, ein 
Betret- oder Verweilverbot ausgesprochen werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Massnahmen in die 
Grundrechte der Betroffenen eingreifen, da die Freiheit des Einzelnen oder einer Gruppe mit dem öffent-
lichen Interesse kollidiert. Betroffene Grundrechte sind zunächst das in der Bundesverfassung garantierte 
Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere die Bewegungsfreiheit. Diese verschafft dem Menschen das 
Recht, sich nach seinem Willen und ohne staatliche Eingriffe fortzubewegen. Präventive Betret- oder 
Verweilverbote, bzw. Wegweisungsanordnungen, greifen deshalb regelmässig in die persönliche Freiheit 
ein. Die Bundesverfassung garantiert weiter die Versammlungsfreiheit. Jede Person hat das Recht, Ver-
sammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben. 
Betret- oder Verweilverbote bzw. Wegweisungen von Personengruppen mit einer gewissen - wenn auch 
losen - Organisation schränken die Versammlungsfreiheit ein. Als Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist 
der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar. Einschränkungen der Grundfreiheiten sind nur unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig: sie bedürfen einer gesetzlichen Grundlage, müssen durch ein 
öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und in jedem Fall 
verhältnismässig sein. Die vom Verbot betroffenen Zonen müssen vom Gemeinderat deshalb genau um-
schrieben werden, ebenso die zeitliche Dauer des Verbots. In jedem Fall muss eine Interessenabwägung 
stattfinden zwischen den zu schützenden öffentlichen Interessen und den einzuschränkenden Interessen 
Privater. Man darf in anderen Worten nicht über das Ziel hinausschiessen und nur die zur Erreichung des 
Ziels notwendigen Massnahmen treffen, die grundlegenden Freiheiten aber nicht über Gebühr einschrän-
ken. Die Massnahmen sind vom Gemeinderat angemessen und frühzeitig zu veröffentlichen. 

In § 12 Abs. 2 wird zunächst das Stören der öffentlichen Ruhe und Ordnung untersagt und sodann der 
Gemeindepolizei neu das Recht eingeräumt, störende Personen vom öffentlichen Raum wegzuweisen. 
Es handelt sich um einen sogenannten „Wegweisungsartikel“. Die Wegweisung ist eine polizeiliche 
Zwangsmassnahme, die in modernen Polizeigesetzen häufig enthalten ist, so etwa in den Polizeigeset-
zen der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Bern, Genf, Luzern, Zürich. Das Polizeigesetz des Kantons Basel-
Landschaft verfügt ebenfalls über einen entsprechenden Paragraphen. Unter Wegweisung wird die 
Massnahme verstanden, eine oder mehrere Personen für eine gewisse Zeit von einem Ort wegzuweisen. 
Es ist dies ein Instrument zum frühzeitigen Eingreifen , mit dem wirksam und unmittelbar vor Ort gegen 
eine bestehende Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung vorgegangen werden kann. Wie das 
Verbot von Alkoholkonsum, Betret- und Verweilverbot stellt auch die Wegweisung einen Eingriff in die 
persönliche Freiheit dar, im speziellen in die Bewegungsfreiheit. Die Einschränkung bedarf daher einer 
genauen Umschreibung. Im neuen § 12a wird das verbotene und strafbare Verhalten umschrieben und 
dabei mit Blick auf den Harassenlauf auch die Konsumation von Alkohol in Zonen mit entsprechendem 
Verbot sowie das Missachten von Verweil- und Betretverboten aufgezählt. Mit den Änderungen von § 12 
erhält die Polizei die gesetzliche Grundlage, störende Personen vom öffentlichen Raum wegzuweisen. 
Für eine Wegweisung noch nicht ausreichend ist, wenn bloss der begründete Verdacht besteht, dass 
eine Störung erfolgen wird. Die Teilnehmenden des Harassenlaufs beispielsweise können damit nicht 
alleine gestützt auf § 12 weggewiesen werden, solange sie noch kein störendes Verhalten an den Tag 
gelegt haben. 

Mit § 12b wird derjenige, der öffentlichen Grund verschmutzt, verpflichtet, die Verunreinigung zu beheben 
(sog. „Littering“-Bestimmung). Die falsche Entsorgung von Abfällen wirkt sich negativ auf die öffentliche 
Ordnung aus, führt zu erhöhten Kosten bei den Reinigungsdiensten und zu verminderter Lebensqualität 
für die Bevölkerung. Nach geltendem Bundesrecht kann das Wegwerfen von Kleinabfällen bestraft wer-
den. Sowohl das Umweltschutzgesetz (USG) wie auch die Verkehrsregelnverordnung (VRV) enthalten 
entsprechende Bestimmungen. Littering ist in verschiedenen Kantonen und Gemeinden unter Strafe ge-
stellt. In Münchenstein bestand bis anhin keine Bestimmung, die das (geringfügige) Littering unter Strafe 
stellte. Dem Verursacher können nun ebenfalls die Kosten der Beseitigung der Verschmutzung durch 
Dritte (sog. Ersatzvornahme) in Rechnung gestellt werden. 

Neu wird in § 13 die Einholung einer Bewilligung für die über den Gemeingebrauch hinausgehende 
Benutzung von öffentlichem Grund verlangt. Explizit wird in § 13 Abs. 1 lit. c die Einholung einer Bewilli-
gung für das Versammeln von mehr als 200 Personen für den gemeinsamen Alkoholkonsum (sog. 
Botellón) erwähnt. Der Harassenlauf als solcher wird damit nicht verboten. Die Idee ist aber, den Haras-
senlauf, der sich in den letzten Jahren zu einem Grossanlass entwickelt hat, auch dementsprechend ge-
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setzlich zu behandeln. Grossanlässe sind in der Regel bewilligungspflichtig und müssen zumindest eine 
verantwortliche Person als Veranstalter ausweisen. Dieser Veranstalter hat eine dem Anlass entspre-
chende hygienische Versorgung und Müllentsorgung zu organisieren. Es liegt nun an den am Harassen-
lauf Interessierten selbst, sich zu organisieren. 

§ 13 Abs. 3 berechtigt die Behörden, Zeitpunkt, Dauer und vor allem eine bestimmte Route zur Durchfüh-
rung eines Anlasses vorzuschreiben. Dies ist notwendig, da die im Vorfeld zeitlich und örtlich genau defi-
nierte Konsumations-, Betret- oder Verweilverbote sonst durch eine simple Routenänderung ad absur-
dum geführt würden. Es gilt, ein „Katz- und Mausspiel“ zwischen Behörden, Veranstaltern und Teilneh-
menden zu verhindern. Im Sinne eines geordneten Ablaufs der Veranstaltung müssen Zeit, Dauer und 
Route für beide Seiten vorhersehbar sein. § 13 Abs. 3 hält weiter fest, dass der Gemeinderat die Veran-
staltung untersagen oder abbrechen kann, wenn der Veranstalter oder die Veranstalterin keine Gewähr 
für Sicherheit und Ordnung bietet. Bei fehlender Gewähr kann also die Veranstaltung schon im Vorfeld 
untersagt werden, oder aber diese, wenn die zugesagten Sicherheits- und Ordnungsmassnahmen sich 
während der Veranstaltung als unzureichend oder nicht existent herausstellen, abgebrochen werden. 

§ 13a gibt dem Gemeinderat die Möglichkeit, öffentliche Anlässe zahlenmässig zu beschränken. Im Lauf 
des Jahres finden auf dem Gemeindegebiet von Münchenstein (in der Regel in der Brüglingerebene) 
regelmässig grössere Anlässe statt, die für die Wohnbevölkerung mit Beeinträchtigungen, vor allem der 
gewohnten Ruhe, verbunden sind. Solche gilt es auf ein der Bevölkerung zumutbares Mass zu reduzie-
ren.  

Schon bis anhin konnte der Gemeinderat nach § 19 Abs. 3 aus verschiedenen Anlässen (bspw. Stras-
senarbeiten, Strassenfesten oder Umzügen) zum besseren Ablauf derselben die gänzliche oder teilweise 
Freihaltung von Gemeindestrassen und -plätzen verfügen. Neu wird eine solche Freihaltung auch für 
 Versammlungen für den gemeinsamen Alkoholkonsum“ möglich.  

§ 36 Abs. 1bis führt neu eine Anmeldefrist von 30 Tagen für bewilligungspflichtige Anlässe ein. Der Veran-
stalter muss das Bewilligungsgesuch mindestens 30 Tage vor dem geplanten Anlass bei der Gemeinde-
verwaltung einreichen. Die gesetzte Frist von 30 Tagen gibt der Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, 
eingegangene Anträge gründlich prüfen zu können, bspw. betreffend Sicherheits- und Ordnungsauflagen. 

Da es sich bei der Einsprache rechtstechnisch um ein Rechtsmittel handelt, das bei der verfügenden 
Behörde selbst zu erheben ist, wird in § 36 Abs. 2 die Einsprache durch Beschwerde ersetzt. Damit wird 
dem gemeindeinternen Verfahrensablauf Rechnung getragen. In diesem Sinne amtet der Gemeinderat 
nicht mehr als Einsprache-, sondern neu als Beschwerdebehörde. 
 
 

Antrag  

Den Änderungen des Polizeireglements wird zugestimmt. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
 

 
 
 
 
Münchenstein, 3. November 2009 Für den Gemeinderat  

 Der Präsident: Die Verwalterin: 
 Walter Banga Béatrice Grieder 
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Anhänge 1 bis 6  sind separat in der Homepage eingestellt
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Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Münchenstein beschliesst, gestützt auf § 47 Abs. 1 
Ziff. 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 (GemG), folgendes Polizeireglement: 

A. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Geltungsbereich 
1 Dieses Reglement regelt die polizeilichen Aufgaben der Gemeinde. Es beschreibt kommunale Über-
tretungstatbestände, legt die Strafe fest und definiert die Zuständigkeiten und das Verfahren. 
2 Die Bestimmungen dieses Reglements gelten für alle Personen, welche sich im Gemeindegebiet Mün-
chenstein aufhalten. 
 

§ 2 Grundsatz 
1 Der Gemeinderat und die in seinem Auftrag handelnden polizeilichen Vollzugsorgane sorgen im Rahmen 
des Gesetzes sowie ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten dafür, dass 

-  die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Gemeinde Münchenstein nicht gestört wird, 
-  Personen in ihren Rechten nicht beeinträchtigt werden, 
-  der Schutz des öffentlichen Eigentums gewahrt bleibt, und 
-  die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. 

2 Sie garantieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten allen Personen, die sich in der Gemeinde aufhalten, die 
persönliche Freiheit und unbeschränkte Nutzung ihres Eigentums, soweit dadurch nicht andere Personen in 
ihrer persönlichen Freiheit oder unbeschränkten Nutzung ihres Eigentums behindert oder eingeschränkt wer-
den. 
 

§ 3 Polizeiorgane 
1 Oberstes Polizeiorgan ist der Gemeinderat. Er wird vertreten durch das zuständige Gemeinderatsmitglied. 
2 Zur Wahrnehmung seiner polizeilichen Aufgaben stehen dem Gemeinderat die Gemeindepolizei sowie 
weitere von ihm bezeichnete Organe zur Verfügung. 
 
 
§ 4 Aufgaben der Gemeindepolizei  
1 Unter Vorbehalt des Bundesrechts und des kantonalen Rechts umfasst die Gemeindepolizei namentlich 
folgende Aufgabenbereiche: 

a. Ordnungs- und Sittenpolizei; 
b. Gesundheitspolizei; 
c. Feuerpolizei; 
d. Flurpolizei; 
e. Sicherheitspolizei, wenn Leben und Eigentum durch Naturgewalten oder durch mangelhaft unterhal-

tene Bauten und Einrichtungen bedroht werden; 
f. Gewerbepolizei. 

2 Der Gemeindepolizei obliegen ferner die Aufgaben, die ihr durch die Gesetzgebung zugewiesen sind. 
 

§ 5 Polizeiliche Generalklausel 3 

Fehlen besondere Bestimmungen, treffen die Polizeiorgane jene Massnahmen, die zur Beseitigung einer er-
heblichen Störung oder zur Abwehr einer unmittelbar drohenden, erheblichen Gefahr zum Schutz der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung sowie von Mensch, Tier und Umwelt notwendig sind. Solche Massnahmen 
sind nur zulässig, soweit sie zeitlich dringlich sind. 
 

§ 6 Polizeiliches Handeln 
1 Polizeiliches Handeln hat sich gegen diejenigen Person zu richten, die unmittelbar die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung stört, gefährdet oder die für ein entsprechendes Verhalten einer Drittperson verantwortlich 
ist. 4 
2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unmittelbar von einem Tier 
oder einer Sache aus, richtet sich das polizeiliche Handeln gegen diejenige Person, die als Eigentümer oder 

                                                
3 Vgl. § 16 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
4 Vgl. § 17 Abs. 1 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
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Eigentümerin bzw. Halter oder Halterin oder aus einem anderen Grund die tatsächliche Herrschaft über das 
Tier oder die Sache ausübt. 5 
3 Die Gemeindepolizei hat das Recht, bei Familien-, Nachbarschafts- und Wirtshausstreitigkeiten einzu-
schreiten, wenn Unbeteiligte gestört werden oder wenn Gefahr besteht, dass die Beteiligten tätlich werden 
oder in eine unzumutbare Lage geraten. 

§ 7 Anhaltung und Identitätsfeststellung 
1 Zur Abwendung einer Gefahr oder bei Verdacht auf eine strafbare Handlung kann die Gemeindepolizei 
eine Person anhalten und ihre Identität feststellen. Drängt sich eine Festnahme auf, so ist die angehaltene 
Person unverzüglich der Kantonspolizei zuzuführen. 6 
2 Die angehaltene Person muss auf Verlangen ihre Personalien angeben, mitgeführte Ausweise vorlegen, 
Sachen in ihrem Gewahrsam vorzeigen und zu diesem Zweck Fahrzeuge und Behältnisse öffnen. 7 
3 Die angehaltene Person ist berechtigt, von der Gemeindepolizei den Namen und die Einsicht in den amtli-
chen Ausweis zu verlangen. 8 
 

§ 8 Befragung 
1 Die Gemeindepolizei kann eine Person über Sachverhalte befragen, deren Kenntnis zur Erfüllung der 
polizeilichen Aufgabe von Bedeutung ist. 9 

 
2 Die Gemeindepolizei kann eine Person schriftlich oder mündlich unter Angabe des Grundes vorladen. 
 

§ 9 Zutrittsrecht 10 

Die Polizeiorgane sind berechtigt, private Grundstücke und nicht öffentliche Räume zur Abwehr von Gefah-
ren und zur Beseitigung von Störungen der polizeilichen Schutzgüter wie Leben, Gesundheit und Eigentum 
zu betreten. 
 

§ 10 Inanspruchnahme privater Hilfe 11 

Wenn Gefahr droht, kann die Gemeindepolizei Private verpflichten, Hilfe zu leisten. 
 

§ 11 Kostenersatz bzw. Aufwandgebühr  
1 Die Polizeieinsätze sind grundsätzlich unentgeltlich. 
2 Kostenersatz für Einsätze der Gemeindepolizei kann verlangt werden, wenn dieses Reglement oder an-
dere gesetzliche Bestimmungen es ausdrücklich verlangen. 
3 Vom Verursacher oder der Verursacherin folgender Polizeieinsätze wird eine Aufwandgebühr bzw. ein 
Kostenersatz für übermässige Aufwendungen der Gemeinde- und Kantonspolizei verlangt: 

a. Zuführen entlaufener Hunde 
 b. Ruhestörung 

c. Nachbarstreitigkeit 
d. Unrechtmässige Abfallentsorgung 
e. Wegfahrsperre von Fahrzeugen 
f. Wegschaffung von Fahrzeugen 

4 Die Aufwandgebühr beträgt pro Polizist und pro Stunde Fr. 100.00. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die 
Einzelheiten in einer Gebührenordnung zu regeln. 
5 Kostenersatz und Aufwandgebühr gelangen zur Anwendung, soweit nicht in einem Strafverfahren über 
diese entschieden wird. 

                                                
5 Vgl. § 17 Abs. 2  des Polizeigesetzes (SGS 700) 
6 Vgl. § 21 Abs. 1 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
7 Vgl. § 21 Abs. 2  des Polizeigesetzes (SGS 700) 
8 Vgl. § 20 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
9 Vgl. § 22 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
10 Vgl. § 31 Abs. 1 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
11 Vgl. § 38 des Polizeigesetzes (SGS 700) 
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B. Öffentliche Ruhe und Ordnung  

§ 12 Grundsatz 

Alle haben sich derart zu verhalten, dass weder Drittpersonen noch das Eigentum Dritter gefährdet werden 
oder Schaden nehmen. 
 

§ 13 Bewilligungspflicht für öffentlichen Grund und  öffentliche Anlagen 

1  Jede über den Gemeingebrauch hinaus gehende Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen 
bedarf einer Bewilligung. Insbesondere bedürfen einer Bewilligung: 

a. das Benützen des öffentlichen Grundes für kommerzielle Zwecke und Sammlungen; 
b. Demonstrationen und Kundgebungen aller Art innerhalb des Gemeindebannes Münchenstein. 

2  Für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen gilt die entsprechende Benützungs- und 
Gebührenordnung. 
3  Der Gemeinderat kann für Demonstrationen und Kundgebungen Zeitpunkt, Dauer sowie eine bestimmte 
Route vorschreiben. Bietet der Veranstalter oder die Veranstalterin keine Gewähr für Sicherheit und 
Ordnung, so kann der Gemeinderat die Veranstaltung untersagen oder abbrechen. 
 

§ 14 Bienenzucht 

Bienenzucht und Bienenhaltung ist nur in genügendem Abstand zu Wohnsiedlungen, Sportanlagen, Park-, 
Spiel- und Rastplätzen gestattet. 
 

§ 15 Ansiedeln von Hornissen und Wespen 

Es ist nicht erlaubt, Hornissen und Wespen im Siedlungsgebiet absichtlich das Einnisten bzw. dauerhaftes 
Verbleiben zu ermöglichen. 
 

§ 16 Hydranten und öffentliche Brunnen 
1 Der Lauf öffentlicher Brunnen darf nicht umgeleitet werden. 
2  Öffentliche Brunnen dürfen nicht verschmutzt werden. 
3 Hydranten dürfen nur für Feuerlöschzwecke sowie die Wasserversorgung benützt werden. Der unerlaubte 
Wasserbezug an Hydranten ist untersagt. 
4  Der Zugang zu den Hydranten muss jederzeit gewährleistet sein. 
 

§ 17 Campieren 

Das Campieren, das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen und Mobilheimen usw. auf Allmend, in Wald und 
Flur, bedarf der Bewilligung des Gemeinderats. 
 

§ 18 Feuerwerk 

Das Abbrennen von Knallkörpern und Feuerwerk jeder Art ist verboten, ausgenommen anlässlich der 
Bundesfeier am 31. Juli und am 1. August, in der Nacht von Silvester auf Neujahr sowie am Banntag. 
Ausserhalb dieser Zeit ist eine besondere Bewilligung des Gemeinderats erforderlich. 
 

C. Öffentliche Sicherheit und Verkehr  

§ 19 Grundsatz 
1  Der Gemeinderat trifft im Rahmen seiner Zuständigkeit die nötigen Massnahmen, dass sich jedermann auf 
den Gemeindestrassen sicher fortbewegen kann. 
2  Die Gemeindepolizei ist ermächtigt auf den Strassen und Plätzen Personen, die den 
Verkehrsanordnungen zuwider handeln, mit Ordnungsbussen zu belegen. 
3  Bei Strassenarbeiten oder anderen Behinderungen des Verkehrs, bei besonderen Anlässen wie Umzügen, 
Strassenfesten, Kundgebungen oder Demonstrationen kann der Gemeinderat die gänzliche oder teilweise 
Freihaltung von Gemeindestrassen und -plätzen verfügen. Die Strassenbenützerinnen und Strassen-
benützer sind vorgängig in geeigneter Weise zu informieren. 
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§ 20 Fahrverbote und Verkehrsbeschränkungen 
1  Zuständig für den Erlass von Fahrverboten und Verkehrsbeschränkungen sowie für Anordnungen von 
Signalen und Markierungen auf Gemeindestrassen ist der Gemeinderat. 
2 In besonderen Fällen können kurzzeitige und vorübergehende Verkehrsbeschränkungen durch die 
Gemeindeverwaltung angeordnet werden. 
 

§ 21 Abschleppen von Fahrzeugen 
1 Fahrzeuge, welche vorschriftswidrig parkiert sind, den Verkehr behindern oder gefährden, den öffentlichen 
Grund über Gebühr (mehr als drei Monate) beanspruchen oder entgegen spezieller Anordnungen parkiert 
sind, können weggeschafft werden, sofern die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter nicht auffindbar ist 
oder sofern den Anweisungen der Gemeindepolizei nicht Folge geleistet wird. 12 
2 Die Schneeräumung behindernde Fahrzeuge werden abgeschleppt, wenn die Halterin bzw. der Halter 
nicht innert nützlicher Frist erreichbar ist oder sich weigert, das Fahrzeug wegzuschaffen. Das Blockieren 
des Fahrzeugs bleibt vorbehalten. Schäden durch Kollisionen der Schneeräumungsgeräte mit hinderlich 
abgestellten Fahrzeugen gehen grundsätzlich zulasten der Halterin resp. des Halters. 
3 Die anfallenden Wegschaffungskosten samt Aufwandgebühren werden der Fahrzeughalterin bzw. dem 
Fahrzeughalter auferlegt. 
 

§ 22 Reitverbot 

Reiten ist auf befestigten Wegen gestattet, ausser auf solchen, welche mit einem Reitverbot (Sign. 2.12 
Signalisationsverordnung) belegt sind. 
 

§ 23 Äste und Hecken 
1 Äste von Bäumen, Sträuchern und Hecken, welche den Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen 
behindern, sind zurück zu schneiden. Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der 
Bäume mindestens drei Meter vom Strassenrande betragen. 13 Die Wirkung der öffentlichen Beleuchtung 
sowie die Sicht auf Strassensignale, Strassentafeln und Hausnummern darf ferner nicht beeinträchtigt 
werden. 
2 Die Gemeindepolizei kann nach Ansetzung einer angemessenen Frist und erfolgloser Aufforderung der 
Pflichtigen auf deren Kosten das Zurückschneiden der Äste vornehmen lassen. 

D. Schutz vor Immissionen  

§ 24 Grundsatz 

Sämtliche Personen sind gehalten, übermässige Immissionen (bspw. durch Lärm oder Licht) zu vermeiden. 
 

§ 25  Mittags- und Nachtruhe 

Die Mittagsruhe dauert von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr und die Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 
Während dieser Zeit sind alle Tätigkeiten untersagt, die Drittpersonen in ihrer Tages- und Nachtruhe stören. 
 

§ 26 Lärmverursachende Arbeiten und sonstige Tätigk eiten 
1 Lärmverursachende Arbeiten (Rasenmähen, Motorsägen, Fräsen, Bohren, Schreddern usw.) im Haus, auf 
dem Vorplatz oder im Garten sind von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr 
bis 20.00 Uhr, am Samstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt. 
2 Lärm erzeugende Berufsarbeiten sind von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
erlaubt. 
3 An Sonn- und Feiertagen ist jede lärmige oder andere belästigende Betätigung untersagt. 14 

                                                
12 Vgl. § 18 Abs. 1 der Verordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (SGS 481.1) 
13 Vgl. § 84 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (SGS 211) 
14 Vgl. Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (SGS 547) i.V.m. § 5 der Verordnung über öffentliche Ruhetage (SGS 
547.1) 
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4  Die Benützung der gemeindeeigenen Entsorgungs-Sammelstellen ist nur werktags während der dafür 
vorgesehenen Zeiten erlaubt. 
5 Für Industrie- und Gewerbegebiete gelten die gesetzlichen Bestimmungen von Bund und Kanton. 
6 Bei der Benützung der öffentlichen Schul-, Freizeit- und Sportanlagen ist die jeweilige Benützungsordnung 
zu beachten. 
 

§ 27 Tonverstärker 

Tonverstärker dürfen bei öffentlichen Anlässen, in Sportanlagen, Gartenwirtschaften, Ausstellungen und 
ähnlichen Veranstaltungen nur mit Bewilligung des Gemeinderates und während der darin festgelegten 
Zeiten verwendet werden. 
 

§ 28 Sirenen und Rufanlagen 

Die Betätigung von Sirenen, Signalgeräten, Rufanlagen und ähnlichen Vorrichtungen ist nur gestattet, wenn 
diese ausserhalb des vorgesehenen Wirkungskreises nicht störend wirken. 
 

§ 29 Singen und Musizieren 

Im Innern von Häusern und im Freien haben das Singen und die Benützung von Radio- und 
Fernsehapparaten sowie Musikinstrumenten ausserhalb der Mittags- und Nachtruhe derart zu erfolgen, dass 
Drittpersonen nicht gestört werden. 
 

§ 30 Marschübungen 

Vier Wochen vor und drei Wochen nach der „Basler Fasnacht“ sowie an den festgelegten 
„Bummelsonntagen“ sind Marschübungen mit Trommeln, Pfeifen und anderen Fasnachtsinstrumenten in der 
Brüglinger Ebene von Montag bis Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr, 
am Sonntag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr gestattet. 
 

§ 31 Skybeamer und Laser 

Um unerwünschte Lichtimmissionen zu beschränken, dürfen Skybeamer und Laser-Scheinwerfer oder 
ähnliche himmelwärts gerichtete Lichtquellen bei öffentlichen Anlässen und ähnlichen Veranstaltungen nur 
mit Bewilligung des Gemeinderates verwendet werden. 

E. Schutz von Flur und Wald  

§ 32 Grundsatz 
1 Wald und Erholungsgebiete stehen unter dem Schutz der Allgemeinheit. Alle Personen sind verpflichtet, 
diese sauber zu halten und zu ihrer Sicherung und Erhaltung beizutragen. 
2 Der Gemeinderat überwacht die Einhaltung der zum Schutz der Natur von Bund und Kanton erlassenen 
Bestimmungen. 
 
§ 33 Feld und Wald 
1 In Feld und Wald ist das Weiden von Vieh jeglicher Art ausserhalb eingezäunter Plätze verboten. 
2 Die Durchführung von Aktivitäten, welche den Einsatz von Waffen und/oder waffenähnlichen Geräten 
beinhaltet, mit denen Munition im Sinne vom Art. 4 Abs. 4 des Waffengesetzes (SR 514.54), Farbbeutel oder 
andere Gegenstände abgefeuert werden können, ist auf öffentlichem Grund untersagt. Ausgenommen sind 
speziell dafür ausgeschiedene Einrichtungen. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Bestimmungen von 
Bund und Kanton. 
 

§ 34 Schädlinge im Kulturland 
1 Der Gemeinderat kann, nach vorgängiger Absprache mit den Kantonalen Fachstellen, die Grund-
eigentümerin bzw. den Grundeigentümer zur Durchführung von Massnahmen zur Bekämpfung pflanzlicher 
und tierischer Schädlinge im Kulturland verpflichten. 
2 Wird der Aufforderung nicht Folge geleistet, so werden die Massnahmen durch das Gemeindepersonal 
oder beauftragte Dritte ersatzweise vorgenommen. Die Kosten gehen zulasten der Grundeigentümerin bzw. 
des Grundeigentümers. 
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3 Eigentümerschaft, Pächter und Bewirtschafter von Grund und Boden sind verpflichtet, beim Auftreten 
ansteckender und schädlicher Krankheiten von Pflanzen, Schädlingen usw. den durch den Gemeinderat 
erlassenen Anordnungen Folge zu leisten. 

 

F.  Vollzug und Verfahren  

§ 35 Anzeige 

Alle Personen sind berechtigt, Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglements bei der 
Gemeindepolizei anzuzeigen. 
 

§ 36 Bewilligungen 
1 Soweit dieses Reglement eine Bewilligung vorschreibt, ist für deren Erteilung der Gemeinderat oder die 
von ihm bezeichnete Stelle zuständig. 
2 Gegen Entscheide der Bewilligungsstelle kann beim Gemeinderat innert 10 Tagen Einsprache erhoben 
werden. 

 
§ 37 Vollzug 

Der Gemeinderat erlässt die für den Vollzug dieses Reglements erforderliche Gebührenordnung. 
 

§ 38 Strafbestimmungen 
1 Wer den Vorschriften dieses Reglements zuwider handelt, wird, soweit nicht Bundesrecht, kantonales 
Recht oder kommunale Spezialgesetzgebung zur Anwendung gelangen, verwarnt oder mit einer Geldbusse 
von Fr. 200.00 bis zu Fr. 5'000.00 bestraft. Schadenersatzansprüche und Ersatzvornahmen zulasten der 
Verursacherin bzw. des Verursachers bleiben vorbehalten. 
2 Strafbar ist ebenfalls die fahrlässige Übertretung der Vorschriften dieses Reglements. 
 

§ 39 Rechtsmittel 

Gegen Bussenverfügungen des Gemeinderats oder des Bussenausschusses kann schriftlich und begründet 
innert 10 Tagen nach Eröffnung oder Erhalt der Verfügung beim Strafgerichtspräsidium die Appellation 
erklärt werden. Dieses entscheidet endgültig. 

G. Schlussbestimmungen  

§ 40 Aufhebung des bisherigen Rechts 

Das Polizeireglement der Einwohnergemeinde Münchenstein vom 19. Februar 1979 wird aufgehoben. 
 

§ 41 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion am 1. Januar 2007 
in Kraft. 
 
 
Münchenstein, 27. März 2007 Für den Gemeinderat 
  Der Präsident Die Verwalterin 
  Walter Banga Béatrice Grieder 
 
 
 
Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft hat das vorstehende Reglement am 11. Juni 2007 
genehmigt 
 


